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1 	E inleitung 

1.1 	K urzdarstellung des Inhalts  und der wichtigsten Ziele der F lächennut-
zungsplanänderung 

Die S tadtwerke Weilheim i.OB E nergie GmbH beabsichtigt nordöstlich des S tadtgebiets 
von Weilheim eine E nergiezentrale zu errichten. 
Die E nergiezentrale wird mit regenerativen E nergieträgern (überwiegend mit Holzhack-
schnitzeln, E rdgas und S olarenergie) betrieben. 
Um das Vorhaben baurechtlich zu ermöglichen, hat der S tadtrat in der S itzung vom 
18.11.2021 die 26. Ä nderung des F lächennutzungsplans beschlossen. 
Die Größe des Ä nderungsbereiches beträgt 0,65 ha und umfasst das F lurstück Nr. 2684 
und eine Teilfläche des F lurstücks Nr. 2684/3, Gemarkung Weilheim LOB. 
Im rechtskräftigen F lächennutzungsplan ist der Ä nderungsbereich als F läche für die Land-
wirtschaft im S inne des §  5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB dargestellt. Am östlichen R and des Ä nde-
rungsbereichs verläuft die Grenze des Landschaftsschutzgebiets „Hardtlandschaft und 
E ber-finger  Drumlinfelder". Im Norden ist die Grenze des Trinkwasserschutzgebiets nach-
richtlich in den F lächennutzungsplan übernommen worden. E ntlang des Wegs „Kranlöchl" 
sind zu erhaltende E inzelbäume dargestellt. 

_  
Abbildung 1: Ausschnitt des rechtskräftigen F lächennutzungsplanes links, FNP-Ä nderung rechts (ohne 
Maßstab) 

Die F lächennutzungsplanänderung stellt den Ä nderungsbereich als S onderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung „E nergiezentrale" (S O-E )dar. 
Gemäß §  2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach §  1 Abs. 6 Nr. 7 
und §  1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden. 
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1.2 	Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festge- 
legten Ziele des Umweltschutzes 

Zielvorgaben aus Fachgesetzen, Programmen und Plänen 
Die fachlichen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im R egionalplan der 
R egion 17 Oberland und im Landesentwicklungsprogramm (2023) genannt werden, werden 
bei der F lächennutzungsplanänderung berücksichtigt. Nachfolgend werden die für die Ä n-
derung relevanten Ziele des Umweltschutzes aufgeführt: 

Tabelle 1: Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der übergeordneten Planungen in der F lächen-
nutzungsplanänderung 

Nummer Ziel/Grundsatz Berücksichtigung in der F lächennutzungs-
planänderung 

Landesentwicklungsprogramm 

1.1.3 (G) Der R essourcenverbrauch soll in allen Lan-
desteilen vermindert und auf ein dem Prinzip 
der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß redu-
ziert werden. Unvermeidbare E ingriffe sollen 
ressourcenschonend erfolgen. 

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zum Ausbau 
erneuerbarer E nergien. Damit wird langfristig 
eine Minderung des Verbrauchs fossiler E ner-
gieträger erzielt. 

1.3.1 (G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll 
R echnung getragen werden, insbesondere 
durch (...) die verstärkte E rschließung, Nut-
zung und S peicherung erneuerbarer E ner-
gien (...) 

Klimaschutz bedeutet in erster Linie, dass durch 
die Minimierung von Treibhausgasennissionen 
die globale E rwärmung reduziert wird. Dieser 
Prämisse wird durch das Vorhaben entsprochen. 

7.1.1 (G)  Natur und Landschaft sollen als unverzicht-
bare Lebensgrundlage und E rholungsraum 
des Menschen erhalten und entwickelt wer-
den. 

Der Ä nderungsbereich ist von geringer bis mitt-
lerer naturschutzfachlicher Bedeutung und hat 
keine besondere E rholungsfunktion. 

7.1.3(G) In freien Landschaftsbereichen soll der Neu-
bau von Infrastruktureinrichtungen möglichst 
vermieden und andernfalls diese möglichst 
gebündelt werden. Durch deren Mehrfach-
nutzung soll die Beanspruchung von Natur 
und Landschaft möglichst vermindert wer-
den. Unzerschnittene verkehrsarme R äume 
sollen erhalten werden. 

E s handelt sich beim Ä nderungsbereich um eine 
bereits bebaute, anthropogen überprägte F lä-
che. Zur E rschließung der F läche müssen keine 
neuen Verkehrswege errichtet werden. Dement-
sprechend findet keine weitere Zerschneidung 
des Landschaftsraums durch Verkehrswege 
statt. 

Die notwendigen Fernwärmeleitungen können in 
öffentlichen Verkehrsflächen verlegt werden. 

7.1.6(G)  Lebensräume für wildlebende Tier- und 
Pflanzenarten sollen gesichert und insbe-
sondere auch unter dem Aspekt des Klima-
wandels entwickelt werden. 

Artenschutzrechtliche Belange werden berück-
sichtigt. E s werden Vermeidungsmaßnahmen 
getroffen bzw. werden E ingriffe entsprechend 
ausgeglichen. 

R egionalplan R egion 17—  Oberland 

B I 
2.1 (G) 

E s ist von besonderer Bedeutung, die Böden 
der R egion Oberland in ihren natürlichen 
Funktionen als Lebensgrundlage für Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men (Lebensraumfunktion), als Bestandteil 
des Naturhaushalts (...) sowie in ihrer Funk-
tion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte zu erhalten und zu pflegen. 

E s sind keine seltenen Bodenarten vom Vorha-
ben betroffen. E ingriffe werden entsprechend 
ausgeglichen. 
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Nummer Ziel/Grundsatz Berücksichtigung in der F lächennutzungs-
planänderung 

2.1 (Z) Zum S chutz der Böden und ihrer natürlichen 
Funktionen sollen die Inanspruchnahme von 
F lächen für S iedlung und Infrastruktur soweit 
möglich minimiert werden (...). 

Die in Anspruch genommene F läche ist verhält-
nismäßig klein und in Teilbereichen bereits über-
baut. Die Anlage kann an bereits bestehende Inf-
rastruktur angeschlossen werden. 

B X  
1.1 (Z) 

E ine ausreichende E nergieversorgung der 
R egion soll flächendeckend, umweltfreund- 
lich und kostengünstig gesichert werden. Die 
Möglichkeiten der E nergieeinsparung sollen 
im S inne der Nachhaltigkeit genutzt und ge-
fördert werden. 

, 

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur nachhal-
tigen und ressourcenschonenden E nergiever-
sorgung. 

B XI 
3.2 (Z) 

In den Vorranggebieten Wasserversorgung 
sind andere raumbedeutsame Nutzungen 
auszuschließen, 	soweit 	diese 	mit 	dem 
S chutz des Grundwassers nicht vereinbar 
sind. 

ber Ä nderungsbereich befindet sich innerhalb 
des Vorranggebiets der Wasserversorgung Nr.: 
WM-VR -14 Wielenbach. Bei der E rrichtung der 
E nergiezentrale muss durch entsprechende 
Ausführung der Gebäude, technischer Anlagen 
sowie Ver- und E ntsorgungsleitungen eine Ge-
fährdung des Grundwassers ausgeschlossen 
werden. 

B XI 
6.2 (Z) 

Die Versiegelung des Bodens soll auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden. Nicht mehr 
genutzte F lächen sollen entsiegelt werden. 
Nutzflächen sollen möglichst wasserdurch-
lässig gestaltet werden. 

Die E ingriffe werden entsprechend kompensiert. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABS P) Lkr. Weilheim-S chongau 
Das Vorhaben befindet sich außerhalb von naturschutzfachlichen S chwerpunktgebieten. 
Im Ä nderungsbereich sind laut ABS P keine flächigen Lebensräume oder Fundpunkte do-
kumentiert. 
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1.3 	Datengrundlagen und E rhebungen 

In nachfolgender Tabelle sind die ausgewerteten Datengrundlagen sowie die der F lächen-
nutzungsplanänderung zugrunde liegenden E rhebungen aufgeführt. 
Tabelle 2: Datengrundlagen und durchgeführte E rhebungen 

Information Quelle S tand Anmerkung 

Durchgeführte E rhebungen/Untersuchungen 

Biotoptypen- und R ealnut- 
zungskartierung 

NR T Bürogemeinschaft 
Büro Dietmar Narr 
Landschaftsarchitekten, S tadtplaner 

2022 Kartierung gemäß 
BayKompV, Bestands-
plan (Anlage 3) 

Faunistische E rhebungen NR T Bürogemeinschaft 
Büro Dietmar Narr 
Landschaftsarchitekten, S tadtplaner  

10/2023 

06/2024 

Tiergruppen und -ein-
zelarten Vögel, Tagfal-
ter,  Haselmaus, R epti-
lien (Zauneidechse, 
S chlingnatter) 
F ledermäuse 

Ausgewertete Datengrundlagen 

Allgemein 

Kataster Bayerische Vermessungsverwal- 
tung 

2024 - 

Orthofotos Bayerische Vermessungsverwal- 
tung 

2024 - 

Landesentwicklungsprogramm 
Bayern (LE P) 

Bayerisches S taatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfra-
gen 

2024 - 

R egionalplan R egion 17 R egionaler Planungsverband Ober- 
land  

2020 Geprüft 09/2024  

F lächen aus dem Ö koflächen- 
kataster/ Ö kokonto 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU) 

2024 Nicht vorhanden 

S chutzgebietsabgrenzungen Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU) 

2024 Landschaftsschutzge-
biet unmittelbar östlich 
des Ä nderungsbe-
reichs. 

Natura2000: 
FFH/S PA-Gebietsgrenzen 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU) 

2024 Nicht vorhanden 

Naturräumliche Gliederung 
Bayerns 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU) 

2022 J ungmoränenland-
schaft des Ammer-
Loisach-Hügellandes 

Waldfunktionsplan Bayerische Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft (LWF) 

2024 - 

F lächennutzungsplan mit inte- 
griertem Landschaftsplan 

S tadt Weilheim LOB 2012 Geprüft 09/2024 

S challschutz Müller-BBM  Industry S olutions  
GmbH, Planegg 

02/2023 Orientierende S tand-
ortvorprüfung, S tel-
lungnahme nach Vor-
gaben der TA Lärm 
2017 (Anlage 1) 
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Information Quelle S tand Anmerkung 

Anlagenbezogene 
Luftreinhaltung 

Müller-BBM  Industry S olutions  
GmbH, Planegg 

02/2023 Fachgutachterliche 
S tellungnahme nach 
Vorgaben der TA Luft 
2021 (Anlage 2) 

Arten und Lebensräume 

Artenschutzkartierung Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU) 

05/2023 - 

Biotopkartierung Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU)  

2024 Nächstes Biotop in 
ca.  150 m E ntfernung 
nordwestlich des Ä n-
derungsbereichs. 

Arten- und Biotopschutzpro- 
gramm (ABS P) 

Bayerisches S taatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 

1997 Lkr. Weilheim-
S chongau 

Boden 

Geotope Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU), www.lfu.bayern.de  

2024 Nicht vorhanden 

S tandortkundliche Bodenkarte 
1 : 25.000 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU), www.lfu.bayern.de  

2024 - 

Digitale Geologische Karte 
1 : 25.000 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU), www.lfu.bayern.de  

2024 - 

Landwirtschaftliche 
S tandortkartierung 

Bayerische Landesanstalt für Land- 
wirtschaft (LfL) 

2012 - 

Bodendenkmäler Bayerisches Landesamt für Denk- 
malpflege (BlfD) 

2024 Nicht vorhanden 

Altlasten LR A Weilheim-S chongau, S G Um- 
weltverwaltung 

2024 Nicht vorhanden 

Wasser 

Wasserschutzgebiete, Ober- 
schwemmungsgebiete, 
wassersensible 
Bereiche 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 2024 Der Ä nderungsbereich 
liegt in einem Vorrang-
gebiet der Wasserver-
sorgung und  ca.  75 m 
südlich eines Wasser-
schutzgebietes. 

Luft/Klima 

Landschaft/E rholung 

F lächennutzungsplan mit inte- 
griertem Landschaftsplan 

S tadt Weilheinn i.OB 2012 Geprüft 09/2024 

R ad-/ Wanderwege Bayerische Vermessungsverwal- 
twig  (BVV) 

2024 -  

Landschaftsbildprägende 
S trukturelemente (z.B. Ortsla- 
gen, Baumreihen, E inzel-
bäume) 

NR T, Bewertung nach R ealnut- 
zungskartierung 

2022 _  

Denkmalgeschützte Objekte Bayerisches Landesamt für Denk- 
malpflege (BLfD) 

2024 Nicht vorhanden 
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2 	Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Um-
weltprüfung nach §  2 Abs. 4 S atz 1 BauGB ermittelt wurden 

2.1 	Auswirkungen auf das S chutzgut Mensch / seine Gesundheit / Bevölke-
rung 

2.1.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes 

Lärm 
Die nächstgelegene Wohnbebauung liegt in einem Abstand von  ca.  500 m zu der geplanten 
E nergiezentrale. Verkehrslärm besteht durch den nahegelegenen Narbonner R ing. Durch 
die Freizeit- und S portanlagen im S üden des Ä nderungsbereichs werden nutzungsbedingte 
Geräusche verursacht. 

E rholung 

Dem Ä nderungsbereich selbst kommt aufgrund der ehemaligen Nutzung als Gärtnereibe-
trieb keine besondere Bedeutung für die E rholung zu. 
Die angrenzenden Feldwege östlich und nördlich des Ä nderungsbereichs sind als örtliche 
Wanderwege gekennzeichnet. Der ausgebaute öffentliche Feldweg „Kranlöchl" ist als R ad-
wegeroute ausgewiesen. 
Im Umfeld des Ä nderungsbereichs in  ca.  250 m E ntfernung liegt nordwestlich der „Dietl-
hofer S ee" und östlich angrenzend der S tadt- und S pitalwald. Beide S trukturen haben eine 
hohe Bedeutung für die Naherholung der S tadt Weilheim i.OB. 

E missionen 

Künstliche Beleuchtungen wirken durch KfZ-S cheinwerfer im Bereich der E rschließungs-
straßen auf den Ä nderungsbereich ein. 
Luftverunreinigungen bestehen durch landwirtschaftliche Nutzungen im Umfeld und den 
S traßenverkehr auf dem Narbonner R ing. 

2.1.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

Lärm 

Die S tadtwerke hat eine orientierende S tandortvorprüfung unter den Aspekten des S chall-
schutzes durch Müller-BBM  Industry S olutions  GmbH beauftragt, in dem die Auswirkungen 
für die E rrichtung und den Betrieb der geplanten E nergiezentrale auf schützenswerte 
Wohnbebauung im Umfeld untersucht werden. Zudem wurde eine schallschutztechnische 
Alternativenprüfung für den S tandort am Narbonner R ing durchgeführt. 
Danach werden die durch das Vorhaben zu erwartenden maßgeblichen S challemissionen 
im Wesentlichen von der Kaminanlage (Kaminmündung  ca.  15 m über Gelände), der För-
dertechnik, den Zu- und Abluftöffnungen, etwaigen R ückkühlanalgen sowie von betriebs-
bedingtem Fahrverkehr und Lieferverkehr. Zudem können in Abhängigkeit von der Beschaf-
fenheit der Gebäudeaußenhülle betriebsbedingte Geräusche direkt über 
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Gebäudeaußenflächen abgegeben werden. Zur Heizsaison ist tagsüber und nachts von 
einem durchgehenden Betrieb an 7 Tagen die Woche auszugehen. Verkehrsbedingte Ge-
räusche sind hingegen nur tagsüber zu erwarten. 
Für beide S tandorte wurden überschlägige Berechnungen der zu erwartenden Lärmemis-
sionen durchgeführt. 
Für den geplanten S tandort „Kranlöchl" können die zulässigen lmmissionsschutzwerte zu 
jeder Zeit eingehalten werden. Unter Annahme einer fachgerechten Ausführung sind aus 
schallschutztechnischer S icht keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Der Alternativstandort liegt in nur 50 m E ntfernung zur nächsten schützenswerten Wohn-
bebauung. Die Orientierungswerte der TA Lärm können hier zur Nachtzeit nicht eingehalten 
werden. Der S tandort ist daher aus schalltechnischer S icht für die E rrichtung der E nergie-
zentrale ungeeignet. 
Die detaillierten Ausführungen der E rgebnisse sind in der orientierenden S tandortvorprü-
fung vom 20.02.2023 enthalten (s. Anlage 1). 

E rholung 
Die genannten E rschließungswege werden bei Durchführung des Vorhabens vermehrt 
durch Lieferverkehr und Fahrzeuge für den Abtransport frequentiert. Verkehrszählungen 
der S tadtwerke an verschiedenen Tagen ergaben keine übermäßig hohe Frequenz auf den 
Feld- und Waldwegen. Die Wege sind weiterhin zu Naherholungszwecken uneingeschränkt 
nutzbar. Die geplante E nergiezentrale wird gestalterisch im R ahmen der detaillierten Pla-
nung über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan entsprechend in die Landschaft in-
tegriert. 
Die bestehende E rholungsnutzung wird durch das Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt. 
Der Ausbau erneuerbarer E nergien liegt im überragenden öffentlichen Interesse. Ihm wird 
daher im Zuge der S chutzgutabwägung gegenüber der E rholungsnutzung mehr Gewicht 
beigemessen. 

E missionen 
E s liegt eine S tellungnahme zur anlagenbezogenen Luftreinhaltung durch Müller-BBM  In-
dustry S olutions  GmbH vom 20.02.2023 vor. Im Zuge der Untersuchungen wurde auch der 
zweite potenzielle S tandort am Narbonner R ing berücksichtigt. 
Gemäß der S tellungnahme zur Luftreinhaltung sind Luftschadstoffemissionen vor allem 
durch die S chornsteine der Anlage, Anlieferung / Umlagerung von Material und den be-
triebsbedingten Verkehr zu erwarten. 
Nach vorläufiger E inschätzung werden bei E rgreifung geeigneter Maßnahmen zur E missi-
onsminderung an beiden S tandorten die Vorgaben der einschlägigen R egelwerke erfüllt. 
Für den Alternativstandort am Narbonner R ing sind aufgrund der S iedlungsnähe möglich-
erweise umfangreichere Maßnahmen zur Minderung diffuser S taubemissionen anzusetzen. 
Unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen ist das Vorhaben aus immissions-
schutzrechtlicher S icht an dem geplanten S tandort realisierbar. 
E ine detaillierte E rläuterung ist der S tellungnahme zur anlagenbezogenen Luftreinhaltung 
vom 20.02.2023 zu entnehmen (s. Anlage 2). 
Durch künstliche Beleuchtung der E nergiezentrale kommt es zu einer Zunahme von Lichte-
missionen im Ä nderungsbereich. 
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2.2 	Auswirkungen auf das S chutzgut Tiere und Pflanzen 

2.2.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes 

S chutzgebiete und schützenswerte Bereiche 
Im Ä nderungsbereich sind keine S chutzgebiete, amtlich kartierte oder gesetzlich ge-
schützte Biotope gemäß §  30 BNatS chG vorhanden. Ö stlich des Ä nderungsbereichs grenzt 
der S pitalwald an. Die Darstellung der Grenze des Landschaftsschutzgebiets „LS G-
00371.01 Hardtlandschaft und E ber-finger  Drumlinfelder" im gültigen F lächennutzungsplan 
Ist nicht flächenscharf und verläuft laut Aussage der R egierung von Oberbayern entlang der 
Waldgrenze des S pitalwalds. E ine Ausnahmegenehmigung für das Vorhaben ist daher 
nicht erforderlich. E twa 150 m nordöstlich des Planungsgebietes liegt das amtlich ge-
schützte Biotop „8132-0194 Verlandungsbereich des Dietlhofer S ees". 

Vegetation und Baumbestand 
Für den Ä nderungsbereich wurde eine flächendeckende E rhebung der Biotoptypen- und 
R ealnutzung gemäß Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV durchgeführt. Die E r-
gebnisse der Kartierung sind im Bestandsplan zum Umweltbericht (s. Anlage 3) dargestellt. 
Der Ä nderungsbereich umfasst neben S traßenverkehrsflächen und Wirtschaftswegen das 
Areal eines ehemaligen Gartenbaubetriebes, welches außer nach S üden hin relativ einge-
grünt ist. E in bewohntes E inzelgebäude mit Nebengebäuden sowie drei Gewächshäuser 
liegen zentral in der Planungsfläche. Die Gewächshäuser sind vollständig von Gehölzen 
verschiedenster Größe eingewachsen, welche mit Gebüschen, R uderalflur und Altgrasbe-
ständen ein verzahntes Mosaik bilden. E in Teil dieses Geländes fällt westlich der Gewächs-
häuser nach Westen hin ab und grenzt an einen gestalteten Bereich sowie verwilderten 
Pflanzenaufzuchtflächen. Dieser strukturreiche Komplex der Gartenanlage hat eine mittlere 
naturschutzfachliche Bedeutung. Hierzu zählt ebenso ein sechs Meter breiter verlaufender 
S treifen aus verwilderten Beerensträuchern, Hochstaudenflur und Altgras im östlichen Teil 
des Ä nderungsbereichs. Dieser wird nach Westen hin durch einen schmalen befestigten 
Weg zur R asenfläche hin abgrenzt und im Osten schließt eine Kulturfläche für Weihnachts-
bäume an. Diese F lächen wie auch R asenflächen sind aufgrund der S trukturarmmut von 
naturschutzfachlich untergeordneter Bedeutung. Das Areal ist insgesamt von regelmäßi-
gem Umlagern geprägt. 

Im Norden wird der Ä nderungsbereich von einer parallel verlaufenden S chnitthecke einge-
fasst, die sich überwiegend aus einheimischen und standortgerechten Arten zusammen-
setzt. Außerhalb des Ä nderungsbereichs stockt, getrennt durch einen Wirtschaftsweg, ein 
großflächiger Bestand aus naturnahen Hecken. Der restliche Abschnitt im Bereich der 
Grundstücks-E infahrt besteht aus fremdländischen Arten. Große bzw. landschaftsbildprä-
gende E inzelbäume sind im westlichen Teil des Ä nderungsbereichs wie auch an der süd-
östlichen E cke des östlich gelegenen Gewächshauses zu finden. Die S traße „Kranlöchl" 
wird von alten landschaftsbildprägenden Alleebäumen gesäumt. Im Osten grenzt ein stand-
ortgerechter Laubmischwald an den Wirtschaftsweg an. Dieser hat aufgrund seiner Aus-
prägung besondere Bedeutung für etliche Waldfunktionen. 
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Habitate und Fauna 
Büro NR T wurde von den S tadtwerken mit der E rfassung von ausgewählten Tiergruppen 
und E inzelarten im Wirkraum beauftragt. Die angewandte Methodik und gewonnenen E r-
kenntnisse zu Artvorkommen und Bedeutung des Wirkraums werden zum Bebauungsplan-
verfahren in einem eigenständigen Fachbericht dokumentiert. Dieser bildet die Grundlage 
für die artenschutzrechtlichen Betrachtungen. Für die Ä nderung des FNP sind vorab fol-
gende E rkenntnisse von Bedeutung: 
Alle Bestandserfassungen der faunistischen Untersuchung erfolgten nach aktuellen metho-
dischen S tandards für entsprechende Geländekartierungen. Auch wurde im direkten Wirk-
bereich und im Umfeld des Plangebiets die vorgefundenen Nutzungen und S trukturen mit-
tels einer Ortsbegehung erfasst. Die bestehenden Gebäude, welche abgerissen werden, 
wurden hinsichtlich ihrer E ignung als F ledermausquartier begutachtet. Gezielt erhoben wur-
den im Untersuchungsjahr 2023 die Artengruppen bzw. E inzelarten Vögel, R eptilien (Zau-
neidechse, S chlingnatter), Tagfalter sowie Haselmaus. 2024 erfolgten E rfassungen von 
F ledermäusen während der Wochenstubenzeit (Mitte Mai bis E nde J uni). Im Herbst 2024 
ist eine weitere E rhebung (S chwärmquartier) geplant. Daten zu weiteren Artengruppen wur-
den als Beifunde mit aufgenommen. Zusätzlich wurden amtliche Datengrundlagen ausge-
wertet und berücksichtigt. 
E s gibt keine Nachweise der Artenschutzkartierung Bayern innerhalb des Ä nderungsbe-
reichs. Aus der Artenschutzkartierung (S tand 05/2023) liegen für den Zeitraum der letzten 
12 J ahre im näheren Umfeld mehrere Nachweise verschiedener F ledermausarten (u.a. 
Zwerg-, Zweifarb-, Bartfledermaus, Großer Abendsegler) an einem S tandort vor. Dabei 
handelt es sich um eine Wochenstube in einem Gebäude des Guts Dietlhofen (-360 m 
E ntfernung). 
Faunistisch relevant sind v.a. die Altbäume der Allee und des Ä nderungsbereichs, welche 
teilweise schwer einsehbar sind (Höhlen-/ S paltenquartiere). Darüber hinaus sind die struk-
turreicheren Gartenbereiche anzuführen, aber auch die Bereiche von F lur-/Nutzungsgren-
zen und Gehölzbeständen, welche mosaikartig miteinander verzahnt sind. Dazu kommen 
die R asenfläche und das angrenzende Grünland als Teillebensräume. 
In und an Gebäuden konnten keine S puren nachgewiesen werden, die hier auf eine Nut-
zung durch F ledermäuse hinweisen könnten. E rfasst wurden im Zuge der faunistischen 
Untersuchung 2024 die Arten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Großer 
Abendsegler (Nyctalus noctula), welche die Gehölze entlang der Wege als Leitlinien und 
die offenen Bereiche des Ä nderungsbereichs zur J agd nutzen. 
Im Zuge der Kartierungen 2023 konnte ein Vorkommen von europäischen Vogelarten ver-
schiedener Lebensräume nachgewiesen werden, welche nicht zu den besonders störungs-
anfälligen und anspruchsvollen Arten zählen. Möglich sind Bruten von S iedlungsvogelarten 
(Gebäudebrüter) sowie gehölz- und höhlenbrütende Vogelarten innerhalb des Ä nderungs-
bereichs im Bereich der Gewächshäuser, auf der F läche bzw. in Baumhöhlen und Gehöl-
zen. Zur Nahrungssuche wird das Areal von den genannten Vogelgilden genutzt. Für Vo-
gelarten mit großem R aumanspruch ist weder mit Bruten zu rechnen, noch ist eine essen-
tielle Bedeutung der F lächen im Vorhabenbereich zu unterstellen. E s konnten keine Tag-
falterarten von besonderer Planungsrelevanz nachgewiesen werden. Auch das potentielle 
Vorkommen von S chlingnatter (Coronella austriaca) und Haselmaus (Muscardinus wet-
lanarius) konnte nicht bestätigt werden. Zauneidechsen (Lacerta agilis) finden sich im ge-
samten Ä nderungsbereich mit S chwerpunkt strukturreicher Bereiche westlich der Weih-
nachtsbaumkultur bzw. weiterer strukturreicher Ü bergangsbereiche. Danach hat der Ä nde-
rungsbereich eine Bedeutung als Lebensraum für die Zauneidechse. 
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2.2.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

S chutzgebiete und schützenswerte Bereiche 
Im weiteren Verfahren ist auszuschließen, dass es durch E missionen aus der E nergiezent-
rale zu einer Beeinträchtigung des amtlich geschützten Biotops kommt. Festsetzungen zur 
Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzgebietes sind im konkreten Bauleit-
planverfahren zu treffen. 

Vegetation und Baumbestand 
Mit der R ealisierung der Planung gehen F lächen von geringer bis mittlerer naturschutzfach-
licher Bedeutung verloren und es kommt zur E ntfernung von E inzelbäumen und weiteren 
Gehölzen. Bei der R odung von Gehölzen ist der gesetzliche R odungszeitraum (1. Oktober 
—  28. Februar gemäß §  39 Abs. 5 (2) BNatS chG) zu berücksichtigen. 
Zwei landschaftsbildprägende Bäume innerhalb des Ä nderungsbereichs bleiben erhalte so-
wie die Alleebäume des Wegs „Kranlöchl. Bei der Verlegung der notwendigen Fernwärm-
leitung liegt ein besonderer Fokus auf dem E rhalt der Vitalität der Alleebäume. 
E s erfolgt kein E ingriff im Bereich der nach §  30 BNatS chG geschützten naturnahen He-
cken außerhalb des Ä nderungsbereichs. E rhebliche baubedingte Beeinträchtigungen 
(S täube, Abgase) können ausgeschlossen werden. 
Gemäß §  1a Abs. 3 BauGB werden die E ingriffe naturschutzfachlich kompensiert. 

Habitate und Fauna 

Durch das Vorhaben sind nachweislich europarechtlich und streng geschützte Tierarten  
gem.  Anhang IV FFH-R L aus der Gruppe der F ledermäuse und R eptilien sowie europäische 
Vogelarten i.S .v. Art. 1 VS -R L aus verschiedenen ökologischen Gilden betroffen. 
Das Gärtnereiareal wird in seiner Lebensraumausstattung vollständig verändert. Die vor-
handenen Gehölzstrukturen werden im Zuge der Vorhabenumsetzung mit Ausnahme von 
zwei Großbäumen entfernt. Potentiell betroffene Gehölz- und Höhlenbrüter finden im nähe-
ren Umfeld geeignete E rsatzhabitate. Im nachgeordneten Verfahren sind Festsetzungen 
zur Anpflanzung von Bäumen und S träuchern zu treffen, die Lebensraumfunktion für Insek-
ten, Vögel und weiteren Tierarten übernehmen können. 
Während des Betriebes einer E nergiezentrale lassen sich E mpfindlichkeiten für F leder-
mäuse durch künstliche Beleuchtung feststellen. Außenbeleuchtung erzeugt Lockwirkun-
gen für Insekten und somit auch für lichtunempfindliche F ledermäuse. Für lichtempfindliche 
F ledermäuse verringert sich das Nahrungsangebot. Um Lockwirkungen zu vermeiden/ mi-
nimieren, soll insektenfreundliche Beleuchtung installiert werden. Außerdem sind zeitliche 
E inschränkungen im Bauablauf zum S chutz von jagenden F ledermäusen während der sen-
siblen Wochenstubenzeit vorzusehen. 
Da der gesamte Lebensraum der Zauneidechse überplant wird, sind Maßnahmen zur Wah-
rung der ökologischen Funktion des vom Vorhaben betroffenen Bereichs notwendig. Da-
nach ist als vorgezogene Vermeidungsmaßnahme („CE F-Maßnahme") die S chaffung 
neuer Lebensräume mit anschließender Umsiedlung notwendig. E ine entsprechende F lä-
che ist verfügbar und entsprechend vorzubereiten. Dies wird im weiteren Verfahren konkre-
tisiert. 

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, der Vermeidungsmaßnahmen und der 
„CE F"-Maßnahme werden durch das Vorhaben voraussichtlich keine Verbotstatbestände 
nach §  44 Abs. 1 Nr. 1-4 i.V.m. Abs. 5 BNatS chG erfüllt. Die Belange des 
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strengen/europarechtlichen und des besonderen/nationalen Artenschutzes stehen damit 
der R ealisierung des Vorhabens nicht entgegen. Die Konkretisierung erfolgt im R ahmen 
eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum Bebauungsplanverfahren. 

2.3 	Auswirkungen auf das S chutzgut Boden 

2.3.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes 

Bodenfunktionen / Bodenarten 
Naturräumlich ist der Ä nderungsbereich dem „Vora'pines Moor- und Hügelland" (D66) zu-
geordnet und liegt in der Untereinheit „J ungmoränenlandschaft des Ammer-Loisach-Hügel-
landes" (037-A). 
Nach der geologischen Karte von Bayern Maßstab 1:25.000 wird der Ä nderungsbereich 
durch die spätwürmzeitlichen S chmelzwasserschotter eingenommen (Kies, wechselnd san-
dig, steinig z.T. schwach schluffig). 
Die Ü bersichtsbodenkarte von Bayern Maßstab 1:25.000 zeigt im Ä nderungsbereich fast 
ausschließlich (Acker)Pararendzina aus Carbonatsandkies bis -schluffkies (S chotter). 

S chadstoff belastung 
Im Ä nderungsbereich sind keine Altlasten bekannt. 

2.3.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

Bodenfunktionen / Bodenarten 
E s sind keine seltenen Bodenarten betroffen. 
Mit der Umsetzung des Vorhabens kommt es durch Versiegelung, Ü berbauung oder tem-
poräre F lächeninanspruchnahme zum Verlust bzw. zur Veränderung der Bodenfunktionen. 
Durch Bestandgebäude und Verkehrsflächen ist ein Teil des Ä nderungsbereichs bereits 
versiegelt. Hier sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Innerhalb der geplanten Grünflächen können sich die Bodenfunktionen nach der Fertigstel-
lung der Bodenmodellierung und Bepflanzung wieder regenerieren. 

S chadstoffbelastung 
S ollten im Zuge des Aushubs während der Bauarbeiten gegebenenfalls sensorisch auffäl-
lige Böden anfallen, sind diese zu entnehmen und zu prüfen. Verunreinigtes Bodenmaterial 
ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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2.4 	Auswirkungen auf das S chutzgut F läche 

2.4.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes 

Unter F lächennutzung ist die Art der Inanspruchnahme von Teilen der festen E rdoberfläche 
durch den Menschen unter dem Nutzungsaspekt zu verstehen. Der Indikator „Freiraum" 
ermöglicht diesbezüglich eine E inschätzung der Ausstattung eines Gebietes. 
Der Ä nderungsbereich ist 0,7 ha groß und liegt im ländlichen Außenbereich der S tadt Weil-
heim i.OB. Die F läche ist teilweise bereits versiegelt bzw. überbaut. 
Landschaftliche Vorbehaltsgebiete oder sonstiger festgesetzter S chutzgebiete sind nicht 
betroffen. 
Das S chutzgut F läche weist im Ä nderungsbereich keine besondere E mpfindlichkeit auf. 

2.4.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

Das Vorhaben überplant ein bereits bebautes Grundstück. E s kommt zur Neuversiegelung 
durch Gebäude und Verkehrsflächen sowie Ü berbauung durch die Umgestaltung beste-
hender Freiflächen. 

Das S chutzgut F läche spiegelt sich auch in den E rgebnissen der anderen zu betrachtenden 
S chutzgüter wider, da auch hier die F lächeninanspruchnahme die Grundlage für die Be-
schreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen darstellt. 
Das Vorhaben steht im E inklang mit raumordnerischen Vorgaben zur S icherung der E ner-
gieversorgung. Der E ingriff wird auf das notwendige Maß reduziert. Verbleibende E ingriffe 
werden ausgeglichen. 
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2.5 	Auswirkungen auf das S chutzgut Wasser 

2.5.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes 

Oberflächengewässer 
Im Ä nderungsbereich und im direkten Umfeld befinden sich keine Oberflächengewässer. 
Westlich des Ä nderungsbereichs grenzt ein wassersensibler Bereich an. Die F läche liegt 
innerhalb eines Vorranggebiets für Wasserversorgung. In einer E ntfernung von etwa 70 m 
nördlich des Ä nderungsbereichs beginnt ein Trinkwasserschutzgebiet. 

Grundwasser 
E s liegt keine Grundwassermessstelle in direkter Nähe zum Ä nderungsbereich. 
Im Zuge des weiteren Verfahrens wird ein hydrogeologisches Gutachten ergänzt. 

2.5.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

Oberflächengewässer 
Durch das Vorhaben werden keine Oberflächengewässer beeinträchtigt. 

Grundwasser 
Das anfallende Niederschlagswasser soll im Ä nderungsbereich versickert werden. E ine 
Konkretisierung der Versickerungsplanung erfolgt auf E bene der verbindlichen Bauleitpla-
nung. 
Gemäß Infobrief des Bayerischen Landesamts für Wasserwirtschaft (2004) stellt die Aus-
weisung von Baugebieten und dadurch bedingte Baumaßnahmen wie Keller sowie Ä nde-
rungen von baulichen Nutzungen in der R egel keine konkurrierende Nutzung in Vorrang-
und Vorbehaltsgebieten Wasserversorgung dar. Ausgenommen hiervon sind bauliche An-
lagen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial durch wassergefährdende S toffe. Mögliche R i-
siken für die Trinkwasserversorgung müssen baulich ausgeschlossen sowie eine ordnungs-
gemäße Abwasserentsorgung gewährleistet werden. Zudem sind Maßnahmen zur Vor-
sorge gegen Ü berflutungen im Zuge von S tarkregenereignissen in ausreichender Dimensi-
onierung zu treffen. Aus der S tellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Weilheim vom 
13.09.2022 geht hervor, dass unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen aus was-
serwirtschaftlicher S icht keine E inwände gegen das Vorhaben bestehen. Die S chutzmaß-
nahmen werden auf E bene der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert. 
E s ist keine erhebliche Beeinträchtigung des S chutzguts zu erwarten. 
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2.6 	Auswirkungen auf das S chutzgut K lima/ Luft 

2.6.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes 

K lima 
Das Klima in Weilheim LOB weist einen deutlich ausgeprägten kontinentalen Charakter mit 
sommerlichem Niederschlagsmaximum und großen jährlichen Temperaturschwankungen 
auf. Die J ahresmitteltemperatur liegt bei 8 °C . Der J ahresniederschlag beträgt 1.400 mm. 
Da das Gebiet nur eine geringe Größe aufweist, sind die Freiflächen kleinklimatisch von 
geringer Bedeutung. 

Luft 
Die bestehenden Freiflächen tragen zur lokalen Kaltluftentstehung bei. Die Gehölzbestände 
im Ä nderungsbereich erfüllen eine Luftfilterfunktion. 

2.6.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

K lima 

Die Umsetzung des Vorhabens führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer marginal ver-
minderten Kaltluftproduktion. 
Der Ausbau erneuerbarer E nergien führt mittelfristig zu einem verminderten CO2-Ausstoß 
und leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung des globalen Klimas. 
E rhebliche Beeinträchtigungen des S chutzgutes sind nicht zu erwarten. 

Luft 

E s liegt eine S tellungnahme zur anlagenbezogenen Luftreinhaltung der Müller-BBM  In-
dustry S olutions  GmbH vom 20.02.2023 vor. Mit der R ealisierung des Vorhabens ist be-
triebsbedingt mit einer Zunahme von S chadstoffemissionen zu rechnen. Die Anforderungen 
der TA Luft und der 44. BlmS chV können eingehalten werden. Während der Bauphase 
kommt es zeitlich begrenzt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen mit Abgasemissionen 
und baubedingter S chadstofffreisetzung. 
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2.7 	Auswirkungen auf das S chutzgut Landschaftsbild 

2.7.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes 

Der Ä nderungsbereich liegt im ländlichen Außenbereich der S tadt Weilheim i.OB. 
Das Gelände im Ä nderungsbereich fällt von Osten nach Westen leicht ab. Im Osten verläuft 
die Grenze zum Landschaftsschutzgebiet „Hardtlandschaft und E berfinger Drumlinfelder" 
entlang der Waldkante. Das Landschaftsschutzgebiet ist von einer hügeligen Topographie 
geprägt. 
Im Ä nderungsbereich befinden sich Bestandgebäude und Gewächshäuser der ehemaligen 
Gärtnerei. Die Freiflächen auf dem Gelände sind mit Gehölzstrukturen und Wiesenflächen 
durchgegrünt. Der gesamte Bereich ist von der ehemaligen Nutzung als Gärtnerei über-
prägt. Zur landwirtschaftlichen Nutzfläche im S üden ist das Gelände offen. Im östlichen Teil 
befindet sich eine Weihnachtsbaumkultur direkt unter einer in Nord-S üd-R ichtung verlau-
fenden Freileitung. 
Die Alleebäume, die den Weg "Kranlöchl" beidseitig einfassen, sowie weitere im Bestands-
plan dargestellte E inzelbäume haben eine landschaftsbildprägende Wirkung. 
Insgesamt weist der beschriebene Landschaftsausschnitt eine mittlere E mpfindlichkeit auf. 

2.7.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

Durch das Vorhaben kommt es zu einer Veränderung des Landschaftsbilds. Bestehende 
Freiflächen werden überbaut und neugestaltet. Bestehende Gebäude werden abgerissen. 
Durch die geplanten Gebäude der E nergiezentrale nimmt der Anteil der versiegelten F lä-
chen zu und es kommt zu einer technischen Ü berprägung des Gebietes. Innerhalb des 
optischen Wirkraums des hochaufragenden S chornsteins kommt es zu einer Veränderung 
des Landschaftsbildes, deren Auswirkungen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
S chutzgutes führen. Durch bestehende und zu erhaltende Grünstrukturen im Osten und 
Westen wird die optische Fernwirkung der E nergiezentrale reduziert. 
Die landschaftsbildprägende Allee kann erhalten werden und wird durch Neupflanzungen 
ergänzt. E ine E ingrünung des Geländes R ichtung Norden, Osten und S üden ist vorgese-
hen 
S ämtliche Ver- und E ntsorgungsleitungen werden zum E rhalt des Orts- und Landschafts-
bilds unterirdisch geführt. 
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2.8 	Auswirkungen auf das S chutzgut K ultur- und S achgüter 

2.8.1 	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes 

K ulturgüter 
E s befinden sich laut Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege keine Bau- oder Boden-
denkmäler innerhalb des Ä nderungsbereichs oder in dessen direktem Umfeld. 

Landwirtschaft 
Bei den landwirtschaftlichen F lächen im Umfeld des Ä nderungsbereichs handelt es sich um 
intensiv genutzte Grünlandflächen. 

Forstwirtschaft 
Ö stlich des Ä nderungsbereichs, getrennt von einem Feldweg, grenzt der S tadt- und S pital-
wald „Dietlhofer Wald" an. Laut Waldfunktionsplanung hat der Wald zum einen eine beson-
dere Bedeutung als Lebensraum, für das Landschaftsbild, als Genressource und als histo-
risch wertvoller Waldbestand. Zum anderen erfüllt er lokale Klima- Immissions- und Lärm-
schutzfunktionen. Außerdem hat er eine besondere Bedeutung für die Naherholung. 

Infrastruktur 
Der Ä nderungsbereich ist über den westlich gelegenen ausgebauten öffentlichen Wirt-
schaftsweg „Kranlöchl" und den östlich gelegenen Feldweg erreichbar. 

2.8.2 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

K ulturgüter 

Bei Auffinden eines Bodendenkmals ist eine sachgerechte archäologische Ausgrabung im 
E invernehmen und unter fachlicher Aufsicht des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege zur S icherung und Dokumentation der von der Baumaßnahme betroffenen Boden-
denkmälern durchzuführen. Für die Durchführung archäologischer Ausgrabungen und für 
Bodeneingriffe aller Art ist eine denkmalrechtliche E rlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 DS chG 
notwendig, die in einem eigenständigen E rlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

Landwirtschaft 

E s werden keine landwirtschaftlichen Nutzflächen für das Vorhaben beansprucht. Durch 
E inhaltung von immissionsschutzrechtlichen Grenzwerten und emissionsmindernden Maß-
nahmen wird S orge getragen, dass es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Land-
wirtschaft kommt. 
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Forstwirtschaft 
E s werden keine Waldflächen für das Vorhaben beansprucht. Unter Berücksichtigung der 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben ist keine erhebliche Beeinträchtigung forstwirt-
schaftlicher Belange sowie der Waldfunktionen zu erwarten. 

Infrastruktur 
Der östliche Weg ist weiterhin uneingeschränkt nutzbar. 
Die abgehende Fernwärmeleitung der E nergiezentrale wird im  ca.  3,5 m breiten Weg „Kran-
löchl" mittig verlegt. Während der Wärmeleitungsverlegung ist die S traße vorübergehend 
nicht nutzbar, kann jedoch nach S traßenwiederherstellung wieder uneingeschränkt befah-
ren werden. 
E ine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht gegeben. 

2.9 	Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer gleichbleibenden Nutzung des Gebietes 
auszugehen. Die E rrichtung der E nergiezentrale müsste gegebenenfalls an anderer S telle 
erfolgen. 

2.10 	R isikoabschätzung im Falle von Unfällen oder K atastrophen 

Im R ahmen der R isikoabschätzung werden sowohl vorhabenexterne E reignisse berück-
sichtigt, als auch E reignisse, die vom Vorhaben selbst hervorgerufen werden können. 
Der Ä nderungsbereich befindet sich in einem Vorranggebiet für die Trinkwasserversorgung 
und liegt in 75 m E ntfernung zu einem Trinkwasserschutzgebiet. Mögliche R isiken für die 
Trinkwasserversorgung müssen baulich ausgeschlossen werden. Der Vorhabenträger hat 
in der konkreten Bauplanung und -ausführung dementsprechend Vorsorge zu treffen. 
Durch die Lagerung von Holzhackschnitzeln entsteht ein Brandrisiko. Im weiteren Verfah-
ren ist daher ein entsprechendes Brandschutzkonzept zu ergänzen. 
Anderweitig sind keine erhöhten R isiken gegenüber Unfällen oder Katastrophen erkennbar. 

2.11 	E ingesetzte Technik und S toffe 

Nähere Informationen zu den verwendeten Baustoffen und Bautechniken liegen nicht vor. 

2.12 	K umulative Auswirkungen unter Berücksichtigung von Vorhaben benach-
barter Plangebiete 

Nicht erhebliche, vorhabenbedingte Umweltauswirkungen können gegebenenfalls im Zu-
sammenwirken mit benachbarten Plangebieten zu erheblichen Umweltauswirkungen füh-
ren. Daher ist zu prüfen, ob von weiteren Plangebieten Wirkungen ausgehen, die in der 
S umme oder durch S ynergieeffekte zu einer erheblichen Umweltauswirkung führen kön-
nen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug 
auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen R essourcen. 
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Im Umfeld des Ä nderungsbereichs sind keine weiteren Plangebiete bekannt, von denen 
zusätzliche Wirkungen ausgehen. Folgewirkungen oder Kumulationseffekte, die die Beur-
teilung der Beeinträchtigungen im vorliegenden Umweltbericht in Teilen oder in der Ge-
samtbeurteilung verändern, sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

3 	Wechselwirkungen zwischen den S chutzgütern und Zielkonflikten 

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten zwischen 
den einzelnen S chutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen Funktionsbeziehung 
planungsrelevant sein können. 
Die mit der Umsetzung des Vorhabens einhergehenden Versiegelung / Ü berbauung hat vor 
allem Auswirkungen auf den Boden- und Wasserhaushalt sowie auf Tiere und Pflanzen. 
Nachteilige sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwi-
schen den S chutzgütern sind jedoch nicht zu erwarten. 

4 	Bauplanungsrechtliche E ingriffsregelung 

Gemäß §  1a Abs. 3 BauGB ist der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
bei der Aufstellung und Abwägung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. 
Als Ausgleichsflächen steht eine Teilfläche des F lurstücks Nr. 1091, Gemarkung Deuten-
hausen im S üdosten von Weilheim i.OB und das F lurstück Nr. 4473/15, Gemarkung Weil-
heim zur Verfügung. Auf E bene der F lächennutzungsplanänderung ist keine detaillierte E in-
griffsermittlung erforderlich. Diese erfolgt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens gemäß 
dem anzuwendenden Leitfaden des Bayerischen S taatsministeriums für Wohnen, Bau und 
Verkehr (2021). 

5 	In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die E rrichtung einer E nergiezentrale geht mit emissionstechnischen Belastungen des di-
rekten Umfelds einher. Zum S chutz vor etwaigen Lärm- und S chadstoffbelastungen ist der 
S tandort für die E nergiezentrale in ausreichendem Abstand zu schutzwürdiger Wohnbe-
bauung vorzusehen. Die F läche für die E rrichtung der E nergiezentrale wird dementspre-
chend im Außenbereich des S tadtgebiets geplant. Im Vorfeld des gegenständlichen Ver-
fahrens wurden drei S tandortvarianten für das Vorhaben geprüft. Alle drei F lächen befinden 
sich nordöstlich des S tadtgebiets von Weilheim i.OB. 
Zwei der geprüften F lächen liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 103 „Frei-
zeitzentrum am Narbonner R ing". Diese Alternativen wurden aufgrund zu geringer F lächen-
größe, ihrer Nähe zu schützenswerter Wohnbebauung, ihrem ökologischen Wert oder ihrer 
Bedeutung für die Freizeit- und E rholungsnutzung als ungeeignet eingestuft. 
Der geplante S tandort „am Kranlöchl" erwies sich im Bezug auf immissionsschutztechni-
sche Belange sowie einer ausreichenden verfügbaren F läche als am besten für das Vorha-
ben geeignet. Zudem weist der Ä nderungsbereich durch die Nutzung als Gärtnerei Vorbe-
lastungen durch Teilversiegelung auf und befindet sich bereits im E igentum der S tadt. 
In dem Bürgerentscheid vom 8.10.2023 in der S tadt Weilheim i.OB wurde mehrheitlich für 
die Fortführung der Bauleitplanung zur E rrichtung der E nergiezentrale am S tandort „Kran-
löchl" gestimmt. 
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6 	Zusätzliche Angaben 

6.1 	Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf S chwierigkeiten, die 
bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten s ind 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbalargumentativ unter Berücksichti-
gung der vorliegenden Fachgutachten. Die Auswertung der Datengrundlagen und die Vor-
gehensweise bei der Bewertung erfolgen nach einschlägiger Fachliteratur. 

6.2 	Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Ü berwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 

Im R ahmen der F lächennutzungsplanänderung sind keine Maßnahmen erforderlich. 
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7 	Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die S tadt Weilheim i.OB hat die 26. Ä nderung des F lächennutzungsplans beschlossen. 
Die F lächennutzungsplanänderung soll die R echtgrundlage zur E rrichtung einer E nergie-
zentrale nordöstlich des S tadtgebiets schaffen. 

Mensch 
Laut S challschutzgutachten können für den geplanten S tandort „Kranlöchl" die zulässigen 
Immissionsschutzwerte zu jeder Zeit eingehalten werden. Unter Annahme einer fachge-
rechten Ausführung sind aus schallschutztechnischer S icht keine erheblichen Beeinträchti-
gungen zu erwarten. 
Die bestehende E rholungsnutzung wird durch das Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt. 

Tiere und Pflanzen 

Für den Ä nderungsbereich wurde eine flächendeckende E rhebung der Biotop-/ Nutzungs-
typen gemäß Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV durchgeführt. Im Ä nderungs-
bereich sind keine S chutzgebiete, amtlich kartierten oder gesetzlich geschützte Biotope ge-
mäß §  30 BNatS chG vorhanden. 
Das Gärtnereiareal wird vollständig überplant. Mit Ausnahme von zwei Großbäumen wer-
den die vorhandenen Gehölzstrukturen entfernt. Insgesamt gehen F lächen von geringer bis 
mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung verloren. 
E s wurden faunistische E rhebungen ausgewählter Tiergruppen und E inzelarten im Wirkbe-
reich durchgeführt. Die angewandte Methodik und gewonnenen E rkenntnisse werden zum 
Bebauungsplanverfahren in einem eigenständigen Fachbericht dokumentiert. Dieser bildet 
die Grundlage für die artenschutzrechtlichen Betrachtungen. 
Durch das Vorhaben sind nachweislich europarechtlich und streng geschützte Tierarten  
gem.  Anhang IV FFH-R L aus der Gruppe der F ledermäuse und R eptilien sowie europäische 
Vogelarten i.S .v. Art. 1 VS -R L aus verschiedenen ökologischen Gilden betroffen. Unter Be-
rücksichtigung von gesetzlichen Vorgaben, der Vermeidungsmaßnahmen und der „CE F"-
Maßnahme werden durch das Vorhaben voraussichtlich keine Verbotstatbestände nach 
§  44 Abs. 1 Nr. 1-4 i.V.m. Abs. 5 BNatS chG erfüllt. Die Belange des strengen/europarecht-
lichen sowie besonderen/nationalen Artenschutzes stehen damit der R ealisierung des Vor-
habens nicht entgegen. Die Konkretisierung erfolgt im R ahmen eines artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrags zum Bebauungsplanverfahren. 

Boden 
E s sind keine seltenen Bodenarten betroffen. 
Der Ä nderungsbereich ist bereits teilweise überbaut. 
Mit der Umsetzung des Vorhabens kommt es durch Versiegelung, Ü berbauung oder tem-
poräre F lächeninanspruchnahme zum Verlust bzw. zur Veränderung der Bodenfunktionen. 
Innerhalb der geplanten Grünflächen können sich die Bodenfunktionen nach der Fertigstel-
lung der Bodenmodellierung und Bepflanzung wieder regenerieren. 
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F läche 
Der Ä nderungsbereich ist 0,7 ha groß und liegt im ländlichen Außenbereich der S tadt Weil-
heim i.OB. Die F läche ist zu großen Teilen bereits versiegelt bzw. überbaut. 
E s kommt zur Neuversiegelung durch Gebäude und Verkehrsflächen sowie Ü berbauung 
durch die Umgestaltung bestehender Freiflächen. 
Das S chutzgut F läche weist im Ä nderungsbereich keine besondere E mpfindlichkeit auf. 

Wasser 
Oberflächengewässer werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
Anfallendes Niederschlagswasser wird im Ä nderungsbereich versickert. E ine Konkretisie-
rung erfolgt auf E bene des Bebauungsplanverfahrens. 
Mögliche R isiken für die Trinkwasserversorgung müssen baulich ausgeschlossen werden. 

K lima/ Luft 
Der Ausbau erneuerbarer E nergien führt mittelfristig zu einem verminderten CO2-Ausstoß 
und leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung des globalen Klimas. 
E rhebliche Beeinträchtigungen des S chutzgutes sind nicht zu erwarten. 
Mit der R ealisierung des Vorhabens ist bau- und betriebsbedingt mit einer Zunahme von 
Luftschadstoffennissionen zu rechnen. Die entsprechende lmmissionsschutzrichtwerte kön-
nen eingehalten werden. 

Landschaftsbild 
Der Ä nderungsbereich liegt im ländlichen Außenbereich der S tadt Weilheim i.OB. 
Der gesamte Bereich ist von der ehemaligen Nutzung als Gärtnerei überprägt. Die Allee-
bäume, die den Weg "Kranlöchl" beidseitig einfassen, haben eine landschaftsbildprägende 
Wirkung. 
Insgesamt weist der beschriebene Landschaftsausschnitt eine mittlere E mpfindlichkeit auf. 
Durch das Vorhaben kommt es zu einer Veränderung des Landschaftsbilds. Bestehende 
Freiflächen werden überbaut und neugestaltet. 

K ultur- und S achgüter 
E s befinden sich keine Bau- oder Bodendenkmäler innerhalb des Plangebiets. Bei Auffin-
den eines Bodendenkmals ist eine sachgerechte archäologische durchzuführen. E s sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen  land-  und forstwirtschaftlicher Belange zu erwarten. 
Der Ä nderungsbereich wird verkehrstechnisch über bestehende Wege östlich und westlich 
der F läche erschlossen. 

E ingriff/ Ausgleich 
Die detaillierte E ingriffsermittlung erfolgt auf E bene der verbindlichen Bauleitplanung. 

Ausgleichsflächen für das Vorhaben stehen bereits zur Verfügung. 
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8 	Anlagen 

Anlage 1: 	Orientierende S tandortvorprüfung unter den Aspekten des S challschutzes, 
Müller-BBM  Industry S olutions  GmbH, Planegg bei München, 
Notiz Nr. M174419/01 vom 20.02.2023 

Anlage 2: 	S tellungnahme zur anlagenbezogenen Luftreinhaltung (TA Luft), Müller-
BBM  Industry S olutions  GmbH, Planegg bei München, 
Bericht Nr. M174482/01 vom 20.02.2023 

Anlage 3: 	Bestandsplan zum Umweltbericht (M 1:2.000), NR T Bürogemeinschaft - 
Büro Dietmar Narr, Marzling vom Oktober 2024 
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